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Zur  Einleitung 

Bemerkungen über Revolution und Verfassung 

Unter den vielen Revolutionsbegriffen 1, die die Neuzeit zur Bezeich-
nung ihrer Umwälzungen hervorgebracht hat: der Umwälzungen pol i t i -
scher Herrschaftssysteme,  der Technik, Kul tur , Moral, bis zu denen 
einzelner Lebensbereiche, gibt es wohl keinen gänzlich unpathetischen. 
Das Pathos des großen Umbruchs ist allen gemein, so unterschiedlich 
die Fracht der Emotionen sonst auch sein mag, mi t denen sie beladen 
sind. Aber gerade dieser emotionale Reizwert, der dem Wort „Revolu-
t ion" oder den Begriffen  „Revolution" (hier bleiben w i r besser bei der 
Mehrzahl) anhaftet, macht es schwer, von Revolution in einem ganz spe-
zifischen Sinne nüchtern zu sprechen, ohne Empfindungen wachzuru-
fen, die i n diesem spezifischen Zusammenhang nicht mitgemeint sein 
können. So ist dem juristischen Begriff  von Revolution das Pathos des 
Guten oder Bösen — für oder wider die Revolution gewendet — ebenso 
fremd wie das Pathos der „neuen Ufer" oder gar das messianistischer 
Fortschrittseuphorie. Unter spezifisch juristischem Aspekt läßt sich we-
der die liberal-konservative Revolutionskritik noch das marxistische 
Verständnis der Revolution als geschichtsgesetzlich notwendiger 
„Sprung" in der dialektischen Aufwärtsentwicklung verwerfen:  Der 
juristische Revolutionsbegriff  n immt zu solchen Wertungen und Be-
hauptungen überhaupt nicht Stellung, verhält sich ihnen gegenüber 
neutral. Ob die Revolution unter irgendeinem die konkrete Rechtsord-
nung transzendierenden Aspekt gerechtfertigt  ist, sich ids legit im er-
weist, berührt ihn nicht. Er bezeichnet nichts anderes als die Umwäl-
zung einer bestehenden Rechtsordnung2. Wie diese Umwälzung zu-
stande kommt, ist unerheblich: Revolution von unten oder oben, Staats-
streich, Putsch oder Volksaufstand sind Merkmale, die den juristischen 

1 Vgl. dazu und zum folgenden Griewank,  Der neuzeitliche Revolutions-
begrif f ;  Arendt,  Über die Revolution; Köhler,  Ar t . „Revolut ion" i n Staats-
lex ikon Sp. 885-893; P. Schneider,  Ar t . „Revolut ion" i n Evangelisches 
Staatslexikon Sp. 2201 - 2210 m. w. N.; Schieder,  Theorie der Revolution. 

2 Vgl. Maunz,  DÖV 1953, 645; ders., Die Verfassungsmäßigkeit  der Hes-
sischen Verfassung, S. 10; ders.,  Staatsrecht § 7 I 2; Kelsen,  Reine Rechts-
lehre, S. 213; Zippelius,  Al lg. Staatslehre § 12 I I I 2; Herzog,  A l lg. Staatslehre, 
S. 317; Nawiasky,  A l lg . Staatslehre 2/II , S. 40 f., spricht allg. von „Rechts-" 
oder „Staatsumwälzung" und beschränkt den Begrif f  der Revolut ion auf 
Umwälzung, die von breiten Schichten ausgeht. 

2 Murswiek 



18 Einlei tung 

Begriff  nicht tangieren, mögen sie zur Beschreibung dessen, was sich 
abspielt, unter anderen Aspekten noch so wichtig sein. Auch das Pathos 
der Aktion, der Gewalt, des Kampfes, liegt außerhalb des juristischen 
Aspekts3. Damit w i rd nicht die Bedeutung al l dieser anderen Aspekte, 
die Berechtigung al l dieser anderen Begriffe  von Revolution negiert, 
die durch Einbeziehung weiterer oder anderer Begriffsmerkmale  ent-
stehen. Aber der juristische Revolutionsbegriff  schränkt seinen Er-
kenntnisgegenstand auf den Gesichtspunkt der Beseitigung der beste-
henden Rechtsordnung ein. Dieser Gesichtspunkt w i rd vielfach mi t an-
deren — dem Historiker, Politologen, Soziologen bedeutsamer erschei-
nenden — Gesichtspunkten zusammentreffen,  braucht es aber nicht 
unbedingt. 

Beseitigung der Rechtsordnung heißt Beseitigung der Verfassungs-
ordnung oder kurz: der Verfassung. Revolution bedeutet juristisch, 
daß eine Verfassung aufgehoben und eine neue in Kraf t  gesetzt wird, 
ohne daß die alte dies erlaubt4. M i t „Revolution" soll nicht jeder verfas-
sungswidrige oder verfassungsdurchbrechende  Ak t bezeichnet werden, 
sondern nur die Beseitigung der Verfassung im ganzen, also eine solche 
Umwälzung, die die Identität der bisherigen mit der durch den verfas-
sungsbeseitigenden oder -vernichtenden Ak t geschaffenen  Ordnung 
aufhebt. Dazu ist es nicht unbedingt erforderlich,  daß alle einzelnen 
Verfassungsgesetze aufgehoben werden, sondern es kommt auf die 
Grundprinzipien an, die die Verfassungsordnung als diese konkrete 
Verfassungsordnung konstituieren. Welche Prinzipien im einzelnen 
dazu gehören, ist von Verfassung zu Verfassung verschieden und kann 
im konkreten Einzelfall streitig sein. Der juristische Begriff  der Revo-
lut ion hängt also mi t dem Verfassungsbegriff  zusammen und von ihm 
ab. Was Revolution ist, kann nur sagen, wer weiß, was im konkreten 
Fal l die Verfassung ist. Ob man von „Revolution" auch sprechen soll, 
wenn nicht alle tragenden Grundprinzipien, sondern vielleicht nur 
eines von ihnen — unter den von Art . 79 Abs. 3 GG genannten Funda-
mentalsätzen etwa die bundesstaatliche Ordnung — beseitigt wird, ist 
eine Frage des terminologischen Geschmacks. Ein solcher Vorgang soll 
hier als „revolutionärer Ak t " bezeichnet werden. 

Wenn „Revolution" die Umwälzung der Verfassungsordnung benen-
nen soll, dann hängt auch die Frage, ob es eine „legale Revolution" 
geben kann, vom Begriff  der Verfassung ab. Die Möglichkeit einer 
legalen Revolution setzt dann voraus, daß Legalität und Verfassung als 
voneinander unabhängig, ja sogar als Gegensätze gedacht werden kön-

3 Ebenso Kelsen,  Reine Rechtslehre, S. 213; a. A. Becker  v.  Pelet-Narbonne, 
Rechtliche Probleme der Revolution der Gegenwart, S. 15. 

4 So i m Ergebnis auch Steiner,  Verfassunggebung und verfassunggebende 
Gewalt des Volkes, S. 225. 



Einlei tung 19 

nen. Die Legalität begründende Ordnung wäre dann das von der Ver-
fassung abgelöst gedachte (formale) Verfahren  der Rechtserzeugung 
(und die in diesem Verfahren  erzeugten Produkte), Verfassung ein 
Bündel von Grundprinzipien, dessen Vernichtung Revolution hieße, 
und diese Revolution wäre legal, wenn die Vernichtung in den Formen 
der Legalordnung erfolgt.  Ob eine solche Ansicht vertretbar ist, soll 
dahingestellt bleiben. Hier jedenfalls w i rd der Sache nach und daraus 
folgend auch im Sprachgebrauch vorausgesetzt, daß es die Verfassung 
ist, die die Einheit der konkreten staatlichen Rechtsordnung begründet, 
daß also Legalität nur auf Grund der Verfassung und in Abhängigkeit 
von ihr möglich ist und mi t „Legalordnung" die verfassungsmäßige 
Rechtsordnung bezeichnet wird, die ihre Legalität von der Verfassung 
herleitet. Vernichtung der Verfassung ist hiernach immer auch Ver-
nichtung der bestehenden Legalität, legale Verfassungsbeseitigung 
somit ein Widerspruch in sich. Was herkömmlich „legale Revolution" 
genannt wird, kann auf Grund dieser Voraussetzung entweder nur 
scheinbar legal oder aber nicht Revolution sein. 

Enthalten etwa die Revisionsbestimmungen einer Verfassung keine 
materiellen Schranken für die Verfassungsänderung  und w i rd im Wege 
der verfassungsändernden Gesetzgebung die bestehende Verfassung 
durch eine inhaltl ich völ l ig neue ersetzt, dann sind prinzipiell zwei 
Interpretationen dieses Vorgangs möglich: Es gibt materielle Funda-
mentalprinzipien, auf denen die politische Einheit aufgebaut ist, die 
also den identitätsbestimmenden Kern der politischen Einheit bilden, 
der in dem für den Revolutionsbegriff  relevanten Sinne das ausmacht, 
was als „Verfassung" bezeichnet wird; dann ist die Beseitigung dieser 
Verfassungsfundamente  Revolution, und „legale Revolution" kann nur 
als metaphorische Redeweise verstanden werden für den Vorgang, 
daß die Formen, die die bestehende Legalordnung für die verfas-
sungsmäßige Rechtserzeugung zur Verfügung stellt, mißbraucht wer-
den, um die Verfassung, also die Legalordnung selbst, außer Kraf t  zu 
setzen, d. h. in einem legalen Verfahren  ein illegales Ergebnis herbei-
zuführen. Der Umstand, daß die Verfassungsbeseitigung nicht aus-
drücklich  für i l legal erklärt war, macht die Aufhebung der konkreten 
Legalität nicht zu einem legalen Akt . Die andere Interpretationsalter-
native wäre folgende: Das Grundprinzip, auf das der Verfassunggeber 
die politische Ordnung gründen wollte, ist die Volkssouveränität in dem 
Sinne, daß die politische Ordnung zur Disposition der demokratischen 
Mehrheit (bzw. qualifizierten Mehrheit o. ä.) steht. Wenn dies Formal-
prinzip der identitätsbegründende Kern der Verfassung ist, läßt sich 
von Revolution so lange nicht sprechen, wie dieser Kern erhalten bleibt. 
Welche von beiden Alternativen zutrifft,  läßt sich allgemein-abstrakt 
nur postulieren — begründen kann man es nur anhand einer konkreten 
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